
Niederschrift 
(öffentlicher Teil) 

über die Sitzung des Ortschaftsrates Ragösen 

 
 Sitzungstermin: Montag, 30.05.2022 
 Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 
 Sitzungsende: 19:22 Uhr 
 Ort, Raum: in der Gaststätte "Rosenhof", Ragösener 

Dorfstraße 10, 

Anwesend waren: 

 

 Ortsbürgermeister 
Herr Hans-Peter Klausnitzer  

 

 stellv. Ortsbürgermeister 
Ortschaftsrat Ulrich Adolf  

 

 Ortschaftsrat 
Ortschaftsrat Günther Handrich  
 
 

Es fehlten: 
 
 
Gäste: 
 
 
Beschlussfähigkeit war gegeben:   war nicht gegeben:  
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Protokoll: 

 1. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung sowie der An-
wesenheit und der Beschlussfähigkeit. Bestätigung der Tagesordnung 

 Der Ortsbürgermeister begrüßte alle anwesenden Ortschaftsräte und Gäste und 
stellte die Beschlussfähigkeit fest. Anschließend machte er auf die fristgemäße 
Einladung und öffentliche Bekanntmachung aufmerksam.  
Danach wurde die Tagesordnung einstimmig angenommen.   
 
 

 
      Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

3 3 0 3 0 0 

 
 

 
 2. Hinweis auf den § 33 KVG LSA "Mitwirkungsverbot" zu Tagesordnungs-

punkten dieser Sitzung 
 Der Ortsbürgermeister verwies auf die Verfahrensweise zum Mitwirkungsverbot 

gem. § 33 KVG LSA zu Tagesordnungspunkten dieser Sitzung.    
 
 

 
      Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

      

 
 

 
 3. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Ortschaftsrates vom 

07.03.2022 
 Die Niederschrift der Ortschaftsratssitzung vom 07.03.2022 wurde von den Ort-

schaftsräten bestätigt. 
       
 
 

 
      Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

3 3 0 3 0 0 

 
 

 
 4. Einwohnerfragestunde (Zeitlimit 60 min.) 
 Da keine Einwohner anwesend waren, entfiel die Einwohnerfragestunde.     

 
 

      Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 
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 5. 2. Nachtragshaushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2021/2022 

Vorlage: COS-BV-361/2022 
 Der Ortsbürgermeister verwies auf das Informationsschreiben der Kämmerin und 

auf die beigefügten Unterlagen zum Nachtragshaushalt.  
 
Der Satzung wurde die Zustimmung erteilt.     
 

 
      Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

3 3 0 3 0 0 

 
 

 

 
 6. 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Verwaltungskos-

ten im eigenen Wirkungskreis der Stadt Coswig (Anhalt) (Verwaltungskos-
tensatzung) 
Vorlage: COS-BV-173/2015/2 

 Es erfolgt eine Ergänzung der Verwaltungskostengebührensatzung im Punkt 
5.14. – Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA mit einem Betrag von 
60,00 €. 
Untere Bauaufsichtsbehörde ist der Landkreis Wittenberg. Dieser ist für die Ertei-
lung von Baugenehmigungen zuständig. Ein geplantes Bauvorhaben innerhalb 
eines Bebauungsplanes kann aber im Rahmen einer Genehmigungsfreistellung 
durch die Gemeinde abgewickelt werden, wenn das Vorhaben den Festsetzun-
gen des B-Plans entspricht. Da die eingereichten Unterlagen dahingehend über-
prüft werden müssen, wird die Stadt hierfür eine Gebühr nehmen.   
 
Der OR stimmte der 2. Änderungssatzung einstimmig zu.     
 

 
      Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

3 3 0 3 0 0 

 
 

 

 
 7. Bestätigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters zum Investitionsplan 

Spielplätze 2022 und 2023 
Vorlage: COS-BV-366/2022 

 Im Rahmen des Fördermittelprogramms Dorfentwicklung (FP 6314) besteht bis 
zum 16. Mai 2022 die Möglichkeit Fördermittel für Spielplätze zu beantragen. Die 
Förderquote beträgt 90 %. Die Entscheidungshoheit über „Spielplatzinvestition“ 
obliegt dem Bau- und Ordnungsausschuss unter Beteiligung (Anhörung) der Ort-
schaften. Auf Grund der Beratungsfolge ist ein Beschluss, unter Vorberatung in 
den Ortschaftsräten, bis zum Antragsschluss nicht möglich. 
Daher erfolgte eine Eilentscheidung des Bürgermeisters. 
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Aus der Beschlussvorlage wird ersichtlich, welche Ortschaften Fördermittel für 
Spielplätze erhalten sollen.     
     
 

 
      Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

3 3 0 3 0 0 

 
 

 

 
 8. Anfragen, Anregungen und Mitteilungen 
 Mitteilungen des Ortsbürgermeisters 

Naturparkschule Jeber-Bergfrieden 
Es erfolgt eine Teilsanierung der Schule, um diese behindertengerecht zu gestal-
ten. 

- Planungsleistungen wurden bereits ausgeschrieben  
 
Der Ortschaftsrat bittet um Informationen über den Bearbeitungsstand Wildzaun 
Ragösen.  
Liegen bereits Genehmigungen vor? Warum wurde der Ortschaftsrat zu diesem 
Sachverhalt nicht angehört? 
Eine schriftliche zeitnahe Beantwortung der Anfrage ist erwünscht! 
 
Stand Energiepark Ragösen 
Der Ortschaftsrat wurde zu dieser Thematik weder angehört noch in irgendeiner 
Form beteiligt. 
 
 
Der öffentliche Teil der Sitzung wurde um 19:22 Uhr geschlossen.   
Der Ortsbürgermeister stellte fest, dass es keine Sachanträge oder Themen gab, 
die nichtöffentlich behandelt werden müssten. Deshalb entfiel der nichtöffentliche 
Teil der Sitzung und er schloss diese.  
 
 
 

 
      Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

      

 
 

 

 
 
 
 
Coswig (Anhalt), den  
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H.-P. Klausnitzer 
Ortsbürgermeister      Protokollantin 
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